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Auslegungsfragen zur Energieeinsparverordnung – Teil 1

Dr. Justus Achelis, DIBt

Der Bund hat auf Grund des § 1 Abs. 2, des § 2 Abs. 2 und 3, des § 3 Abs. 2, der §§ 4 bis 6, des § 7

Abs. 3 bis 5 und des § 8 des Energieeinsparungsgesetzes vom 22. Juli 1976 (BGBl. I S. 1873) die

"Verordnung über energieeinsparenden Wärmeschutz und energieeinsparende Anlagentechnik bei

Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV)" erlassen (BGBl. I 2001, S. 3085 ff).

Die Energieeinsparverordnung ist am 01.02.2002 in Kraft getreten.

Um im Vollzug eine möglichst einheitliche Anwendung der Energieeinsparverordnung zu

ermöglichen, hat die Fachkommission "Bautechnik" der Bauministerkonferenz beschlossen, eine

Arbeitsgruppe einzurichten, die die in den Ländern eingehenden Anfragen mit allgemeinem Interesse

beantworten soll.

Die Entwürfe der Arbeitsgruppe werden dann in den Sitzungen der Fachkommission beraten.

Die Arbeitsgruppe wurde unter Beteiligung von Vertretern des Bundesministeriums für Verkehr, Bau-

und Wohnungswesen, der Obersten Bauaufsichtsbehörden der Länder Nordrhein-Westfalens und

Baden-Württembergs sowie des DIBt eingerichtet.

Die nachfolgend abgedruckten Anfragen und deren Antworten sind zum 12.04.2002 in der wiederge-

gebenen Form beschlossen worden:

Auslegung zu § 3 Abs. 2 Verwendung der genauen Heizzeit im Rechenverfahren

Auslegung zu § 3 Abs. 3 Nr. 1 Fernwärme aus KWK

Auslegung zu § 3 Abs. 3 Nr. 2

Auslegung zu § 3 Abs. 3 Nr. 3

Auslegung zu § 7 Wintergärten

Auslegung zu § 8 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Anhang 3 Nr. 1 Buchstabe e) Putzerneuerung

Auslegung zu § 19 Satz 2

Auslegung zu Anhang 1 Nr. 1.3

Auslegung zu § 2 Nr. 7 AVV Energiebedarfsausweis
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Auslegung zu § 3 Abs. 2 Verwendung der genauen Heizzeit im Rechenverfahren

Frage:
Muss bei Nachweisberechnungen mit dem Monatsbilanzverfahren nach DIN V 4108-6 die genau

ermittelte Heizzeit in die weiteren Berechnungen nach DIN V 4701-10 übernommen werden?

Antwort:
1. § 3 Abs. 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nr. 2.1.1 EnEV verweist auf die Rechenverfahren für die

Bestimmung des Grenzwertes nach § 3 Abs. 1.

2. Weder die EnEV (Anhang 1, Nr. 2.1) noch die angesprochenen Normen DIN V 4108-6 und

DIN V 4701-10 verlangen, dass eine Übernahme der genau ermittelten Heizzeit nach dem

Monatsbilanzverfahren nach DIN V 4108-6 erfolgen muss. Vielmehr sind alle Verfahren (baulich:

Heizperiodenverfahren, Monatsbilanzverfahren; anlagentechnisch: Diagrammverfahren, Tabellen-

verfahren, genaues Verfahren) miteinander kombinierbar. Abstriche werden nicht gemacht. Dies

bedeutet auch, dass die pauschale Heizzeit von 185 Tagen ohne weiteren Nachweis angewendet

werden darf. Im Heizperiodenverfahren und im Diagrammverfahren ist eine Heizzeit von

185 Tagen ohnehin standardmäßig unterstellt. Da alle Verfahren miteinander kombinierbar sein

sollen, ist eine Einschränkung überflüssig.

3. Einer Benutzung der durch genaue Rechenverfahren ermittelten Heizzeit in den Verfahren nach

DIN V 4701-10 steht jedoch nichts im Wege. Der Planer kann hier frei entscheiden.
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Auslegung zu § 3 Abs. 3 Nr. 1 Fernwärme aus KWK

Frage:
a) Unter welchen Bedingungen können Fern- oder Nahwärmelieferungen dem Kriterium "70 % aus

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen" zugeordnet werden und die Regelung nach § 3 Abs. 3 in

Anspruch genommen werden?

b) Welcher Primärenergie-Umwandlungsfaktor ist bei Fern- oder Nahwärmenetzen mit unterschied-

lichen Arten der Wärmeerzeugung zu verwenden?

Antwort:
1. Im Rechenverfahren nach DIN V 4701-10, auf das die EnEV nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit

Anhang 1 Nr. 2.1.1 verweist und das im Grundsatz auch als Grundlage für die Bestimmung des

Grenzwertes nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 gelten muss, kann der für den Nachweis erforderliche Primär-

energiefaktor für Fern- oder Nahwärme pauschal nach Tabelle C.4-1 oder durch Berechnung

nach Nr. 5.4.1 oder 5.4.2 der Norm ermittelt werden.

2. Bei der pauschalen Ermittlung nach Tabelle C.4-1 kann als Randbedingung entweder die Bereit-

stellung der Wärme durch Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Anlagen; Primärenergiefak-

tor bei fossilen Brennstoffen: 0,7; bei erneuerbaren Brennstoffen: 0,0) oder durch Heizwerke

(Primärenergiefaktor bei fossilen Brennstoffen: 1,3; bei erneuerbaren Brennstoffen: 0,1) ange-

nommen werden. Erfolgt eine Wärmebereitstellung vollständig auf eine der genannten Arten,

kann der Planer die pauschalen Faktoren nutzen.

3. In der Regel liegt jedoch ein Mischfall unterschiedlicher Wärmeerzeuger vor. Für diese Fälle

haben die genannten pauschalen Angaben keine Gültigkeit. Der Primärenergiefaktor muss in

diesem Fall für das konkrete Wärmeversorgungssystem nach Nr. 5.4.1 (oder im Falle geplanter

Netze nach 5.4.2) der Norm DIN V 4701-10 ermittelt werden. Die Ermittlung darf gemäß Nr. 5.4.1

DIN V 4701-10 nur auf der Grundlage "... der buchhalterischen Jahresabschlussbilanz und kauf-

männisch nachweisbarer Energiebilanzen ..." erfolgen; zumindest bei geplanten Netzen nur durch

unabhängige Sachverständige. Sie ist nicht Aufgabe des Planers. Stammt die Wärme eines Fern-

oder Nahwärmenetzes nicht ausschließlich aus KWK-Anlagen oder aus Heizwerken mit erneuer-

barem Brennstoff und hat der Wärmelieferant den Primärenergiefaktor des Netzes nicht nach der

technischen Regel bestimmt und vorgelegt, so ist der Primärenergiefaktor der Wärme mit 1,3

anzusetzen.

4. Die Regelung nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 EnEV, nach der die Begrenzung des Jahres-Primärenergie-

bedarfes nicht erforderlich ist, kann in Anspruch genommen werden, wenn

•  ein ausschließlich aus KWK-Anlagen gespeistes Fern- oder Nahwärmenetz zu mindestens

70 v. H. den Nutzenergiebedarf abdeckt oder
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•  ein zu 70 v. H. aus KWK-Anlagen gespeistes Fern- oder Nahwärmenetz vollständig den Nutz-

energiebedarf abdeckt oder

•  eine zwischen diesen Varianten liegende Situation mit gleicher Gesamtwirkung vorliegt.

5. Die Regelung des § 3 Abs. 3 Nr. 1 kann also dann in Anspruch genommen werden, wenn der

Endenergiebedarf des Gebäudes aus "Nicht-KWK-Quellen" 30 % des Nutzenergiebedarfs nicht

übersteigt. Diese Auslegung steht im Einklang mit der Begründung der Bundesregierung zur Ver-

ordnung. Der Nutzenergiebedarf des Gebäudes besteht gemäß Definition der Norm

DIN V 4701-10, auf die Anhang 1 Nr. 2.1.1 EnEV diesbezüglich verweist, aus dem Wärmebedarf

für Heizen und Lüften (Heizwärmebedarf qh) und dem Bedarf für Trinkwassererwärmung (Trink-

wasserwärmebedarf qtw). Letzterer ist verordnungsgemäß bei Wohngebäuden mit

12,5 kWh/(m² ⋅ a), in den übrigen Fällen mit "Null" anzusetzen.

6. Die Regelung des § 3 Abs. 3 Nr. 1 muss nicht zwingend in Anspruch genommen werden. Für die

Mehrzahl der Fälle ist ein Nachweis der Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach

DIN V 4701-10 möglich und nach der Verordnung auch zulässig. Es ist ferner davon auszugehen,

dass sich dabei für den Bauherrn im Allgemeinen keine schärferen materiellen Anforderungen

ergeben als im Falle der Inanspruchnahme der Regelung des § 3 Abs. 3 Nr. 1.

7. Die vorstehende Auslegung gilt auch für die Bewertung von Fern- und Nahwärmenetzen, in

denen teilweise Wärme aus erneuerbarer Energie (z.B. Geothermie, Deponiegas, etc.) zum

Einsatz kommt. Auch hier muss der Primärenergiefaktor für das konkrete

Wärmeversorgungssystem nach Nr. 5.4.1 oder 5.4.2 der Norm DIN V 4701-10 ermittelt werden.

Es wird angeregt, dass die Wärmewirtschaft Maßnahmen zur Ermittlung und Veröffentlichung der

benötigten Kennwerte ergreift, um Fehlentwicklungen vorzubeugen.
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Auslegung zu § 3 Abs. 3 Nr. 2  Erneuerbare Energien

Frage:
Die Energieeinsparverordnung nimmt Gebäude von der Begrenzung des Jahres-Primärenergiebe-

darfs aus, die "mindestens zu 70 v. H. durch erneuerbare Energien mittels selbsttätig arbeitender

Wärmeerzeuger" beheizt werden.

Welche erneuerbaren Energien sind gemeint? Auf welcher Grundlage ist der genannte Grenzwert zu

bestimmen? Was ist unter dem Begriff "selbsttätig arbeitender Wärmeerzeuger" zu verstehen? Inwie-

weit sind Wärmepumpen von dieser Regelung erfasst? Darf beim Einsatz erneuerbarer Energien

auch ein Nachweis über die Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs geführt werden?

Antwort:
1. Der Begriff "erneuerbare Energien" ist in § 2 Nr. 5 EnEV definiert: "Im Sinne dieser Verordnung...

sind erneuerbare Energien zu Heizungszwecken, zur Warmwasserbereitung oder zur Lüftung von

Gebäuden eingesetzte und im räumlichen Zusammenhang dazu gewonnene Solarenergie,

Umweltwärme, Erdwärme und Biomasse..."
2. Im Rechenverfahren nach DIN V 4701-10, auf das die EnEV bezüglich des Nachweises der

Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs verweist und das im Grundsatz auch als

Grundlage für die Bestimmung des Grenzwertes nach § 3 Abs. 3 Nr. 2 gelten muss, wird

erneuerbaren Energien - soweit sie dort behandelt werden - der Primärenergiefaktor "Null"

zugewiesen, dieser jedoch bereits eingerechnet in der jeweiligen Erzeugeraufwandszahl. Damit

sind erneuerbare Energien weder auf der Endenergie-Ebene noch auf der Primärenergie-Ebene

als Anteil des Energiebedarfs definierbar, und lassen sich somit auf diesen Ebenen auch als

Prozent-Anteil nicht angeben. Folglich kann sich die Verordnung als Bezugsgröße "100 %" nur

auf die Bedarfsebene beziehen.

3. Die Regelung des § 3 Abs. 3 Nr. 2 kann also dann in Anspruch genommen werden, wenn der

Endenergiebedarf des Gebäudes aus nicht-erneuerbaren Quellen 30 % des Nutzenergiebedarfs

nicht übersteigt. Diese Auslegung steht im Einklang mit der Begründung der Bundesregierung zur

Verordnung. Der Nutzenergiebedarf des Gebäudes besteht gemäß Definition der DIN V 4701-10,

auf die Anhang 1 Nr. 2.1.1 EnEV diesbezüglich verweist, aus dem Wärmebedarf für Heizen und

Lüften (Heizwärmebedarf qh) und dem Bedarf für Trinkwassererwärmung (Trinkwasserwärmebe-

darf qtw). Letzterer ist verordnungsgemäß bei Wohngebäuden mit 12,5 kWh/(m² ⋅ a), in den übri-

gen Fällen mit "Null" anzusetzen.

4. Das Verordnungsziel lässt sich nur dann erreichen, wenn die verwendete Anlagentechnik eine im

Sinne der energiebezogenen Merkmale - hier also des Anteils erneuerbarer Energien - stabile

Betriebsweise erlaubt. Da dies nur bei selbsttätig arbeitenden Wärmeerzeugern gewährleistet ist,

schränkt die Verordnung die Inanspruchnahme der begünstigenden Sonderregelung an dieser

Stelle auf solche Wärmeerzeuger ein. Es bleibt jedoch die Frage, welche Funktionen selbsttätig

sein müssen.
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Vor dem Hintergrund der genannten Zielvorstellung können insbesondere die Förderung des

Brennstoffs und die Entaschung, die insbesondere bei biogenen Brennstoffen erforderlich sind,

durchaus nicht-selbsttätig erfolgen, nicht jedoch der eigentliche Prozess der Wärmeerzeugung.

Dem stünde bei Zentralheizungen auch die Vorschrift des § 12 Abs. 1 entgegen, die nur bei

selbsttätigen Wärmeerzeugern erfüllt werden kann.

5. Wärmepumpen gewinnen unter Nutzung eines Anteils nicht-erneuerbarer Energie - im Allgemei-

nen Strom - einen weiteren Anteil Energie hinzu, bei dem es sich im Allgemeinen um Umwelt-

wärme in Sinne von § 2 Nr. 5 handelt. Im Regelfall sind sie "selbsttätig arbeitende Wärmeerzeu-

ger". Zur Inanspruchnahme der Regelung des § 3 Abs. 3 Nr. 2 ist Nr. 3 dieser Auslegung zu

beachten.

6. Die Regelung des § 3 Abs. 3 Nr. 2 muss bei Vorliegen der Voraussetzungen nicht zwingend in

Anspruch genommen werden. Für die Mehrzahl der Einsatzformen erneuerbarer Energien ist ein

Nachweis der Begrenzung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach DIN V 4701-10 möglich und

nach der Verordnung auch zulässig. Es ist ferner davon auszugehen, dass sich dabei für den

Bauherrn keine schärferen materiellen Anforderungen ergeben als im Falle der Inanspruchnahme

der Ausnahme.
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Auslegung zu § 7 Wintergärten

Frage:
Kann beim Anbau eines beheizten Wintergartens an ein bestehendes Gebäude die Regelung nach

§ 7 EnEV für Gebäude mit geringem Volumen in Anspruch genommen werden? Gelten in diesem

Sinne für die verglaste Fläche des Wintergartens die Anforderungen für Fenster nach Tabelle 1

Anhang 3 EnEV?

Antwort:
1. Nach § 8 Abs. 3 EnEV unterliegt die Erweiterung eines Gebäudes um mindestens 30 m3 zusam-

menhängendes beheiztes Gebäudevolumen den Vorschriften für zu errichtende Gebäude. Weist

der anzubauende Wintergarten ein kleineres beheiztes Volumen auf, werden keine Anforderun-

gen gestellt bis auf die Einhaltung der Anforderungen an die Heizungsanlage gemäß Abschnitt 4

der EnEV.

2. Nach § 7 EnEV kann für Gebäude mit einem Volumen bis zu 100 m3 gegenüber dem ausführli-

chen Nachweisverfahren ein vereinfachter Nachweis geführt werden. Dabei dürfen die Außen-

bauteile die in Anhang 3 Tabelle 1 EnEV genannten Höchstwerte für die entsprechenden Wärme-

durchgangskoeffizienten nicht überschreiten. Diese Anforderung gilt unabhängig davon, mit

welchen Bauprodukten und Bauteilen dieses Gebäudevolumen umhüllt ist. Dementsprechend

muss bei einem Wintergarten für die transparenten Bauteile der Höchstwert für außen liegende

Fenster und Fenstertüren und für den unteren Gebäudeabschluss der Höchstwert für Decken (in

diesem Fall die Bodenplatte) gegen Erdreich eingehalten werden. Die Anforderungen an die

Heizungsanlage gemäß Abschnitt 4 der EnEV sind einzuhalten. Bei der Erweiterung einer beste-

henden Heizungsanlage gelten die Anforderungen nur für die neu eingebauten Anlagenteile (z.B.

selbsttätig wirkende Einrichtungen zur raumweisen Regelung, ggf. Dämmung von Wärmevertei-

lungsleitungen).

3. Nach Tabelle 1, Anhang 3 EnEV ist der einzuhaltende Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffi-

zienten für außen liegende Fenster und Fenstertüren 1,7 W/(m² ⋅ K) und bei Sonderverglasungen

nach Anhang 3 Nr. 2 EnEV 2,0 W/(m² ⋅ K). Der Höchstwert des Wärmedurchgangskoeffizienten

für den erstmaligen Einbau einer Bodenplatte gegen Erdreich nach Tabelle 1, Anhang 3 EnEV

beträgt 0,50 W/(m² ⋅ K).

4. Alternativ ist gegenüber der Regelungen nach § 7 ein ausführlicher Nachweis für Neubauten

(auch für Wintergärten) jederzeit möglich.

5. Anbauten (auch Wintergärten) mit einem Volumen über 100 m3 unterliegen den Anforderungen

für Neubauten und können die Regelung nach § 7 nicht beanspruchen.

6. Beheizte Wintergärten sind in keinem Fall das Ziel der Energieeinsparverordnung. Die Errichtung

beheizter Glasanbauten sollte, insbesondere zur Vermeidung grober Energieverschwendung, nur

mit optimierten Produkten erfolgen. Im Sinne der Energieeinsparung sind unbeheizte Glasvor-

bauten vorzuziehen.
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Auslegung zu § 8 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Anhang 3 Nr. 1 Buchstabe e) Putzerneuerung

Frage:
In welchen Fällen der Erneuerung des Außenputzes an bestehenden Gebäude werden Anforderun-

gen an den Wärmedurchgangskoeffizienten der Wand gestellt?

a) Inwiefern gilt die Anforderung nach Anhang 3, Nr. 1, Buchstabe e) auch bei einer Grenzbe-

bauung?

b) Gilt Anhang 3, Nr. 1, Buchstabe e), wenn ein gerissener Putz mit einem neuen Überputz

(ggf. unter Verwendung eines Armierungsgewebes) saniert oder wenn eine

Sichtbetonfläche saniert und beschichtet wird?

Antwort:
1. Nach § 8 Abs. 1 Satz 1 sind bei beheizten Räumen in Gebäuden, für die die Verordnung nach der

Definition des Geltungsbereiches gemäß § 1 i. V. m. § 2 gültig ist, insoweit Anforderungen einzu-

halten, als Maßnahmen nach Anhang 3 Nr. 1 bis 5 ausgeführt werden. Zu diesen Maßnahmen

zählt nach Anhang 3 Nr. 1 Buchstabe e) auch der Fall, dass bei einer bestehenden Wand mit

einem Wärmedurchgangskoeffizienten größer 0,9 W/(m² ⋅ K) der Außenputz erneuert wird.

2. Im Falle von Maßnahmen an Außenwänden - also auch für die Außenputzerneuerung - werden

keine Anforderungen gestellt, solange die in § 8 Abs. 1 enthaltene Bagatellregelung zutrifft. Dabei

ist der Anteil der von der Maßnahme betroffenen Fläche einer Orientierung an der Gesamtfläche

des Bauteils Außenwand in dieser Orientierung maßgeblich. Beträgt dieser Anteil weniger als

20 v. H., so werden keine Anforderungen gestellt. Dabei gilt für den Begriff "Orientierung" die

Definition, die auch beim Nachweisverfahren in Anhang 1 Nr. 3 hinsichtlich der solaren Gewinne

Anwendung findet. In den übrigen Fällen muss die Bauteilfläche, die Gegenstand der Maßnahme

ist, den Anforderungen genügen. Alle Regelungen des § 8 Abs. 1 gelten allerdings dann nicht,

wenn für das ganze Gebäude ein Nachweis nach § 8 Abs. 2 geführt wird.

3. Bei der Überprüfung des Wirtschaftlichkeitsgebots hat der Verordnungsgeber im Falle des § 8

Abs. 1 stets vorausgesetzt, dass die Anforderung durch entsprechende Ausführung der ohnehin

vom Bauherrn in Angriff genommenen Baumaßnahme realisiert wird und nicht durch eine zusätz-

liche Maßnahme. Im Falle der Außenputzerneuerung heißt dies, das nur Dämmungen auf der

Außenseite als Möglichkeit der Erfüllung der Anforderungen in Betracht gezogen wurden.

Deshalb ist davon auszugehen, dass im Falle einer Außenputzerneuerung die Anforderung der

Energieeinsparverordnung stets zu einer Änderung der Außenmaße des Gebäudes führt, die

ansonsten nicht unbedingt erforderlich wäre. Folglich ist nicht auszuschließen, dass die

verordnungsbedingte Ausführung auf Restriktionen stößt oder mit zusätzlichen Aufwendungen

verbunden wäre, die bei einer bloßen Erneuerung des Putzes nicht auftreten würden.
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4. Generell ist bei Grenzbebauung davon auszugehen, dass die Anforderung für die grenzständige

Wand nicht gilt, weil der Bauherr das Grundstück des Nachbarn nicht - auch nicht um die

wenigen Zentimeter - überbauen darf. Ein vollständiger Abbruch und die verordnungsgerechte

Neuerrichtung der betroffenen Wand hingegen ist im Regelfall nicht zumutbar. Die

Voraussetzungen für eine "unzumutbare Härte" nach § 17 sind hier gegeben.

5. Der Festlegung nach Anhang 3 Nr. 1 Buchstabe e) in der EnEV liegt eine

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zugrunde, die vom Abnehmen des Altputzes und dem

Neuverputzen ausgeht. Bei dieser Basis für den Tatbestand in Anhang 3 Nr. 1 Buchstabe e)

EnEV sind Abweichungen, die von einem Verbleib des Altputzes ausgehen, in der Regel nach

dem Wirtschaftlichkeitsgebot des EnEG (§ 5 EnEG) als nicht ausreichend wirtschaftlich

anzusehen. Da bei einer "Putzreparatur" der bestehende Putz nicht abgeschlagen wird, ist

anzunehmen, dass der Aufbau eines Wärmedämmsystems gegenüber der "Putzreparatur" keine

ausreichende Amortisation der zusätzlich aufzuwendenden Kosten sicherstellt.

6. Putzreparaturen mit zusätzlichen Farb- oder Putzbeschichtungen sind deshalb keine Putzerneue-

rungen im Sinne von Anhang 3 Nr. 1 e) EnEV, sondern Instandsetzungsmaßnahmen für den

bestehenden Putz.

7. Gleiches gilt für die Instandsetzung geschädigter Betonflächen. Eine Reparatur geschädigter

Stellen (nach den Richtlinien des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton) mit einer anschließen-

den Beschichtung der Betonoberfläche ist keine Putzerneuerung im Sinne der EnEV.

8. Anlässlich einer Außenputzerneuerung kann die von der Verordnung geforderte zusätzliche

Wärmedämmung im Einzelfall bei Fensterlaibungen, Dachüberständen, Zierelementen an der

Fassade, Anschlüssen an angrenzende Gebäude u.s.w. zu zusätzlichen Aufwendungen oder Ein-

griffen in die Gestaltungsfreiheit führen, die den Tatbestand einer unzumutbaren Härte im Sinne

von § 17 erfüllen; dies ist im Einzelfall zu entscheiden.
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Auslegung zu § 19 Satz 2

Frage:
Gilt die Energieeinsparverordnung oder noch die Wärmeschutz- und die Heizungsanlagen-Verord-

nung, wenn bei einem genehmigungs- und anzeigefreien Bauvorhaben, an dessen Ausführung ener-

giesparrechtliche Anforderungen gestellt werden, deutlich vor In-Kraft-Treten der EnEV bereits auf

der Grundlage des bisherigen Rechts

a) erhebliche Planungsleistungen (z. B. Berechnungen der Fachplaner, Aufstellung von Leistungs-

verzeichnissen) erbracht wurden

b) nach den bisherigen Anforderungen bemessenes Baumaterial (z. B. für ein Wärmedämm-Ver-

bundsystem) beschafft wurde,

jedoch nicht vor dem 1. Februar 2002 mit der eigentlichen Bauausführung begonnen wurde?

Antwort:
1. Für genehmigungs- und anzeigefreie Bauvorhaben ist gemäß § 19 für die Stichtagsregelung der

Beginn der Bauausführung maßgeblich. Es stellt sich demnach die Frage, inwieweit - auch unter

Beachtung der Tatsache, dass andernfalls § 17 über Befreiungen in Härtefällen einschlägig sein

könnte - die in der Frage genannten Vorleistungen dem "Beginn der Bauausführung" gleichzu-

stellen sind.

2. Schon wegen der sehr unterschiedlichen Vorgaben in den einzelnen Ländern, welche Vorhaben

genehmigungs- und anzeigefrei sind, ist im Interesse einer so weit wie möglich einheitlichen Aus-

legung des Energieeinsparrechts anzustreben, dass die Unterschiede gegenüber genehmigungs-

und anzeigepflichtigen Vorhaben gering bleiben. Im letztgenannten Fall kann schon allein der

Bauantrag oder die Bauanzeige die Anwendung alten Rechts sichern. Der Gleichbehandlungs-

grundsatz spricht dafür, Vorleistungen, die einen mindestens gleichartigen Planungsfortschritt

dokumentieren, dem "Beginn der Bauausführung" gleichzusetzen und damit vergleichbar den

genehmigungs- und anzeigepflichtigen Vorhaben zu behandeln.

3. Hat der Bauherr bereits Material beschafft, das nicht ohne weiteres für eine Ausführung nach

neuem Recht geeignet ist, so ist davon auszugehen, dass mit der Anwendung der EnEV auf das

Vorhaben zusätzliche Kosten und Verzögerungen auftreten. In den Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chungen des Verordnungsgebers, die den Anforderungen auf Grund von § 5 Abs. 1 Energieein-

sparungsgesetz zugrunde liegen, sind jedoch keine Kosten berücksichtigt, die durch den

Umtausch ungeeigneten Materials oder durch die Verwendung vorhandenen, nicht optimalen

Materials begründet sind. Auch dürfte eine zusätzliche Verzögerung durch den Umtausch vorhan-

denen Baumaterials zumindest dann als unangemessene Härte anzusehen sein, wenn der Bau-

beginn nach dem In-Kraft-Treten der Verordnung durch Umstände verursacht wurde, die der Bau-

herr nicht beeinflussen konnte (z. B. die Witterung).
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4. Vergleichbar ist die Lage bei bereits weit fortgeschrittenem Planungsprozess. Verzögerungen und

Planungs-Mehrkosten, die eine Neuplanung in der Regel zur Folge hat, sind nicht zwangsläufig

gemäß dem Wirtschaftlichkeitsgebot in § 5 (1) Energieeinsparungsgesetz durch eingesparte

Energiekosten abgedeckt.

5. Allerdings wäre das Vorliegen eines Härtefalls regelmäßig dann zu verneinen, wenn die hier in

Rede stehenden Vorleistungen nach Verkündung der EnEV erbracht wurden, also zu einem Zeit-

punkt, zu dem die am Bau Beteiligten über das neue Recht und das Datum des In-Kraft-Tretens

hätten informiert sein müssen.

6. Zumal im Falle einer restriktiven Auslegung des Begriffs "Beginn der Bauausführung" meist ohne-

hin Befreiungen nach § 17 auszusprechen wären, die dann aber einen Antrag des Bauherrn und

eine Einzelfallprüfung erfordern würden, wird im Interesse der Verringerung des Verwaltungsauf-

wandes davon ausgegangen, dass dem Tatbestand des "Beginns der Bauausführung" gleichzu-

setzen sind:

� die mengenmäßig nicht unerhebliche Beschaffung von Material, das für eine Ausführung nach

neuem Recht ungeeignet ist, sowie

� der Abschluss der Ausführungsplanungen

vor dem 16. November 2001.
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Auslegung zu Anhang 1 Nr. 1.3

Frage:
Nach dem für die EnEV maßgebenden Modell der DIN EN ISO 13 789 ist für die Annahme der Fens-

terfläche für die Nachweise nach EnEV das lichte Rohbaumaß zu verwenden. Wie ist dieses Maß bei

zweischaligem Mauerwerk oder Mauerwerk mit Anschlag zu ermitteln?

Antwort:
1. Die zu berücksichtigenden Flächen zur Ermittlung der wärmeübertragenden Umfassungsfläche A

und zur Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs sind gemäß Anhang 1 Nr. 1.3 EnEV nach

Anhang B der DIN EN ISO 13 789:1999-10 Fall "Außenabmessungen" zu berechnen.

2. Danach sind die Flächen für Fenster, Fenstertüren und Türen stets aus den lichten

Rohbaumaßen zu bestimmen. Diese Festlegung gilt auch im Lichte der Tatsache, dass zwischen

Wandanschlag und Blendrahmen in der Regel eine Einbaufuge entsteht, die im Nachhinein

abgedichtet, überdämmt und überputzt wird. Spezielle Situationen bei der Ausbildung des

Anschlags werden von der Norm DIN EN ISO 13 789:1999-10 nicht dargestellt.

3. Die Norm DIN EN ISO 10 077-1:2000-11, die im Zuge der Anwendung der Normen

DIN EN 832:1998-12 und DIN V 4108-6:2000-11 gemäß Anhang 1 Nr. 2.1.1 EnEV für die Berech-

nung der Wärmedurchgangskoeffizienten für Fenster und Fenstertüren zu verwenden ist, verlangt

als Fensterfläche das Maß bis zum Anschlag des Blendrahmens. Als lichtes Rohbaumaß gilt des-

halb das Maueröffnungsmaß, bei dem das Fenster angeschlagen wird (siehe Bild 1). Dabei sind

Putz oder ggf. vorhandene Verkleidungen (z.B. Gipskartonplatten beim Holzbau) nicht zu berück-

sichtigen. Von der so ermittelten Fenstergröße kann auch (unter Berücksichtigung der Einbau-

fuge) auf das zu bestellende Fenster geschlossen werden.

Aw Aw Aw

außen

innen

Bild 1: Ermittlung des lichten Rohbaumaßes bei Fensteröffnungen (stumpfer Anschlag,

zweischaliges Mauerwerk, mit Innenanschlag) Aw= Fensterfläche

(Index w - window, Fenster)
4. Bei Dachflächenfenstern kann analog das Außenmaß des Blendrahmens als lichtes Rohbaumaß

angenommen werden. Dies gilt unabhängig vom Glasanteil und der Rahmenausbildung.
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Auslegung zu § 2 Nr. 7 AVV Energiebedarfsausweis

Frage:
In § 2 Nr. 7 AVV Energiebedarfsausweis wird als "allgemeine Angabe" auch "die Art und der Anteil

erneuerbarer Energien" verlangt. Ist diese Angabe stets erforderlich? Wie ist sie zu berechnen?

Antwort:
1. Für zu errichtende Gebäude mit normalen Innentemperaturen sind gemäß § 13 EnEV "die

wesentlichen Ergebnisse der nach dieser Verordnung erforderlichen Berechnungen ... in einem

Energiebedarfsausweis zusammenzustellen. ... Einzelheiten über den Energiebedarfsausweis

werden in einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung mit Zustimmung des

Bundesrates bestimmt. ..." Demzufolge kann die AVV Energiebedarfsausweis, die auf dieser

Rechtsgrundlage erlassen wurde, auch keine über die Berechnungsergebnisse sowie ohnehin

vorliegende Angaben (wie Ort, Straße, Hausnummer) hinausgehende Angaben verlangen, insbe-

sondere, wenn solche Angaben zusätzlichen Berechnungsaufwand erfordern würden.

2. Die Angabe "Art und Anteil erneuerbarer Energien" nach § 2 Nr. 7 wurde als  "allgemeine

Angabe" aufgenommen, um auch für die Fälle des § 3 Abs. 3 Nr. 2 EnEV (Sonderregelung für

erneuerbare Energien) eine Dokumentation an prominenter Stelle im Energiebedarfsausweis

festhalten zu können. In allen anderen Fällen ist der Anteil erneuerbarer Energie nicht

Gegenstand der Nachweisrechnung und braucht daher nicht bestimmt und angegeben zu

werden.

3. In der Praxis empfiehlt es sich zur Vermeidung von Verunsicherungen der Adressaten, die im

Energieausweis nicht ausgefüllte Angabe durch eine Fußnote in diesem Sinne zu kommentieren,

z. B.: "Angabe ist nur erforderlich für die Fälle des § 3 Abs. 3 Nr. 2 (Sonderregelung für Gebäude,

die zu mindestens 70 % durch erneuerbare Energien beheizt werden)".

4. Wird bei einem Gebäude trotz vorliegendem Tatbestand auf die Inanspruchnahme der Regelung

des § 3 Abs. 3 Nr. 2 verzichtet und der Jahres-Primärenergiebedarf begrenzt, so ist die Angabe

nach § 2 Nr. 7 AVV Energiebedarfsausweis ebenfalls verzichtbar, weil der Grund für eine solche

Angabe entfallen ist.

5. Zur Definition und zur Berechnungsweise des Anteils erneuerbarer Energien wird in der Ausle-

gung zu § 3 Abs. 3 Nr. 2 EnEV Stellung genommen.

6. Soweit Gebäude offenkundig zu deutlich mehr als 70 % durch erneuerbare Energien beheizt

werden, z. B. wenn kein anderer Wärmeerzeuger vorgesehen ist, kann anstelle der genau

berechneten Zahlenangabe auch ein ungefährer Wert wie "ca. 95 %" oder "nahezu 100 %"

aufgenommen werden, um der Dokumentationspflicht zu genügen.


